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* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Natriumhydrogencarbonat

- CAS-Nummer: 
144-55-8

- EINECS-Nummer: 
205-633-8

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Grundstoff mit nicht speziell definierter Verwendung

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: 
Otto Fischar GmbH & Co. KG 
Kaiserstr. 221 
66133 Saarbrücken

Tel.: 0681 98217-0
Fax: 0681 98217-99
E-Mail: info@fischar.de

- Auskunftgebender Bereich: 
Abteilung QM: Frau Dr. Laura Göbl

  E-Mail: l.goebl@fischar.de
- Notfallauskunft: 
Giftinformationszentrum-Nord 
Tel.: 0551 19240

2 Mögliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Der Stoff ist nicht gemäß CLP-Verordnung eingestuft.

- Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfällt

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfällt
- Gefahrenpiktogramme entfällt
- Signalwort entfällt
- Gefahrenhinweise entfällt
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar. 
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Stoffe Natriumhydrogencarbonat NaHCO3
- CAS-Nr. Bezeichnung 
144-55-8 Natriumhydrogencarbonat

- Identifikationsnummer(n)
- EINECS-Nummer: 205-633-8

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Einatmen:
Nach Einatmen von Produktstaub Frischluftzufuhr. Mund ausspülen und Wasser nachtrinken. Gesicht mit Wa sser 
waschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 

- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Wasser und Seife waschen. 
- nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 
- nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Löschmittel
- Geeignete Löschmittel: 
Produkt ist nicht brennbar.
Feuerlöschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Kohlendioxid (CO2)

- Hinweise für die Brandbekämpfung
- Besondere Schutzausrüstung: Schutzausrüstung auf Umgebungsbrand abstimmen.
- Weitere Angaben Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprüh strahl kühlen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstu ngen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Nicht erforderlich.

- Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung : 
Mechanisch aufnehmen und Reste mit Wasser abspülen.  Staubbildung vermeiden. In geeigneten Behältern 
aufnehmen und der Rückgewinnung oder der Entsorgung  gemäß Punkt 13 zuführen.

- Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsm aßnahmen sind zu beachten. 
Beim Auflösen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksicht igung von Unverträglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lag ern.
- Anforderung an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten und trocken lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Bei Staubbildung Absaugung erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zu überwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwach enden Grenzwerten:
- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültig en Listen.

- Begrenzung und Überwachung der Exposition
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Che mikalien sind zu beachten.
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden.

- Atemschutz: Bei Staubbildung Atemschutz erforderlich.
- Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Filter P2
- Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.
- Handschuhmaterial 
Butylkautschuk 
Nitrilkautschuk 
Chloroprenkautschuk 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitäts-
merkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Bei Staubbildung geeignete Schutzbrille tragen.
- Körperschutz: Standard-Arbeitsschutzkleidung.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen: 

Form: fest
Farbe: weiß

- Geruch: geruchlos

- pH-Wert (50 g/l) bei 20°C: 8,1 - 8,4

- Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt 
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich.

- Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich.

- Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: > 50°C

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

- Dichte bei 20°C: 2,159 g/cm³

- Schüttdichte bei 20°C: 700-1200 kg/m³

- Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser bei 20°C: 145 g/l

- Sonstige Angaben Weitere Angaben zu den physikalischen Daten: siehe Spezifikation.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Molmasse: 84,01 g/mol

10 Stabilität und Reaktivität

- Reaktivität
- Chemische Stabilität
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhit zen.
Bei thermischer Zersetzung entsteht Kohlendioxid und Natriumcarbonat.

- Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Mit Säuren Entwicklung von Kohlendioxid.
- Unverträgliche Materialien: Säuren
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid und Natriumcarbonat.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizität:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
Oral LD50 > 4000 mg/kg (rat)

- Primäre Reizwirkung: 
- an der Haut: Keine Reizwirkung 
- am Auge: Keine Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Subakute bis chronische Toxizität: 
In vitro, keine mutagene Wirkung.
Orale Verabreichung (Fütterung), 10 Tage, diverse S pezies, 330 mg/kg, keine teratogene Wirkung.

- Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizität
- Aquatische Toxizität: 
EC 50 / 48 h 4100 mg/l (Daphnia magna)

LC 50 / 96 h 7700 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

7100 mg/l (Lepomis macrochirus)

NOEC / 96 h 2300 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

5200 mg/l (Lepomis macrochirus) 

3100 mg/l (Daphnia magna)

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Weitere ökologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise: 
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. 
Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend gemäß VwVwS.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar. 
- vPvB: Nicht anwendbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: 
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und d er 
zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt  werden.
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit möglich einer anderen Verwendung zuführen. Ansonsten ein er 
zugelassenen Entsorgung übergeben.

- Abfallschlüsselnummer: 
Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 n icht nur Produkt- sondern im wesentlichen 
anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Ab fallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkat alog 
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Empfehlung: 
L e i h v e r p a c k u n g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten 
zurückgeben. Es ist Sorge zu tragen, daß keine Frem dstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behälter: vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. 

* 14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreite nd/Inland):
- ADR/RID-GGVSEB Klasse: - 
- UN "Model Regulation": - 
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff  oder das 
Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand uns erer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertrag liches Rechtsverhältnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich
- Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent

- * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
D


